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PLANZEICHENERKLÄRUNG

Es gilt die Verordnung über die bauliche Nutzung der 
Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 
(BGBl. I S. 133), zuletzt geändert am 11. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1548, 1551) sowie die Verordnung über die 
Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. 
Dezember 1990 (BGBl. I 1991, Seite 58), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.Juli 2011 
(BGBl. l S. 1509).Maßstab 1 : 1000
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WIETZE

BEBAUUNGSPLAN NR. 27

"Westlich der Schule"

Planungsbüro:

Stand: Abschrift

Planungsbüro:

Datum: 27.11.2014

Darstellung gemäß Vorplanung Verkehr

ohne Maßstab

Geländepunkt mit Höhe in Meter über Normalnull

SO

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Vorhandene Gebäude

Vorhandene Flurstücksgrenze

Flurstücksbezeichnung
27
 1

z.B.

Sonstige Sondergebiete (§ 11 BauNVO)
-LEBENSMITTELMARKT-

I. Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches -BauGB-)

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 16 BauNVO)

Grundflächenzahl als Höchstmaß (§ 19 BauNVO)

Gebäudehöhe bezogen auf NHN, als Höchstmaß (§ 18 BauNVO)

Baugrenze (§ 23 BauNVO)

GRZ 0,3

GH max 43 m üNHN
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LEBENSMITTEL-

MARKT

GRZ

GH max 43 m ü. NN

0,3

Nutzungsschablone

II. Sonstige Planzeichen

Umgrenzung der Fläche, die von der Bebauung freizuhalten ist 
(Sichtdreieck)

Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

III. Darstellungen ohne Normcharakter

32.44

Signaturen gemäß der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90)

Textliche Festsetzungen

In Ergänzung der Planzeichnung (Teil A) wird Folgendes festgesetzt:

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 11 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO)

1.

Die Art der Nutzung wird als Sonstiges Sondergebiet mit der 
Zweckbestimmung Lebensmittelmarkt festgesetzt. Im Sondergebiet 
"Lebensmittelmarkt" ist ein Lebensmittelmarkt mit einer Verkaufsfläche von 
maximal 1.550 qm einschließlich Backshop zulässig. Im Lebensmittelmarkt 
dürfen auf max. 20% der Verkaufsfläche auch andere Waren außer 
Lebensmittel angeboten werden.

Flächen für Stellplätze und Nebenanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

4.

Im Sondergebiet "Lebensmittelmarkt" sind Stellplätze mit ihren Zufahrten 
sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 16 BauNVO)

Im Sondergebiet "Lebensmittelmarkt" ist die Überschreitung der zulässigen 
Grundflächenzahl durch Stellplätze und ihre Zufahrten bis max. 0,8 zulässig.

Die abweichende Bauweise entspricht der offenen Bauweise nach § 22 (2) 
BauNVO, jedoch ist die Längenbeschränkung aufgehoben.

Grünordnerische Festsetzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

6.1 In dem Sondergebiet sind im Bereich der Stellplätze insgesamt 12 
Laubbäume als Hochstamm mit einem Stammumfang von min. 16 - 18 cm 
einschließlich Baumverankerung zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei 
Abgang zu ersetzen. Bei Baumscheiben in Asphalt- und Pflasterflächen sind 
die Baumscheiben mit einer Mindestgröße von 9 m2 anzulegen. 

6.2 Innerhalb der Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 
sind insgesamt 20 klein- bis mittelkronige Laubbäume als Hochstämme mit 
einem Stammumfang von min. 14 - 16 cm einschließlich Baumverankerung 
zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Zusätzlich 
sind auf mindestens 25 % der Flächen standortheimische Stäucher, zweimal 
verpflanzt, in einer Höhe von 60-100 cm zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten 
und bei Abgang zu ersetzen. 

6.

5. Oberflächenentwässerung
(§ 9 Abs. 14 BauGB)

5.1 Das auf Dachflächen anfallende Niederschlagswasser ist auf der Fläche 
des Sondergebietes zu versickern. 

5.2 In dem Sondergebiet ist das auf Fahrwegen und Stellplatzflächen 
anfallende Oberflächenwasser zu sammeln und über eine belebte 
Oberbodenzone zu versickern. Innerhalb der Flächen zum Anpflanzen von 
Bäumen und Sträuchern und im Bereich der Stellplatzanlage sind 
sickerfähige Rasenmulden auszubilden.

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2415), zuletzt 
geändert am 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) und des § 84 der Nds. 
Bauordnung vom 03.04.2012 (Nds. GVBl. I S. 46) und des § 94 des Nds. 
Kommunalverfassungsgesetzes vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der 
jeweils zuletzt geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde  Wietze diesen 
Bebauungsplan Nr. 17 "Westlich der Schule", bestehend aus der 
Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen, als 
Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan wird hiemit ausgefertigt. Der Inhalt 
stimmt mit dem Satzungsbeschluss vom 23.10.2014 überein.

Wietze, den 18.11.2014 gez. Wolfgang Klußmann
Siegel                 Bürgermeister

                               

Der Rat der Gemeinde Wietze hat in seiner Sitzung am 30.07.2014 die 
Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss 
ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 12.08.2014 ortsüblich bekannt gemacht 
worden.

Wietze, den 18.11.2014 gez. Wolfgang Klußmann
Siegel                 Bürgermeister

Aufstellungsbeschluss

Der katastermäßige Bestand am 18.02.2014  sowie die geometrischen 
Festlegungen der neuen städtebaulichen Planung werden als richtig 
bescheinigt.

Scheeßel, den 10.11.2014     gez. Gerald Schröder
    Siegel Öffentlich bestellter 

  Vermessungsingenieur   
                               

Planunterlage

Der Rat der Gemeinde Wietze hat in seiner Sitzung am 30.07.2014 dem 
Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt und seine 
öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 12.08.2014 ortsüblich 
bekanntgemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung hat vom 21.08.2014 
bis 22.09.2014 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. 

Wietze, den 18.11.2014 gez. Wolfgang Klußmann
Siegel                 Bürgermeister

Öffentliche Auslegung

Der Rat der Gemeinde hat den Bebauungsplan nach Prüfung der 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 23.10.2014 als 
Satzung (§10 Abs. 1 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.

Wietze, den 18.11.2014 gez. Wolfgang Klußmann
Siegel                   Bürgermeister

Satzungsbeschluss

Der Bebauungsplan wurde ausgearbeitet von:

Christian Evers & Ulf Küssner GbR

Ferdinand-Beit-Straße 7 b 

20099 Hamburg 

Fon 25776737-0 

Fax 25776737-9

Hamburg, den 05.11.2014         gez. Christian Evers

              

Planverfasser

Der Beschluss des Bebauungsplans ist gem. § 10 Abs. 3 BauGB am 
21.11.2014 ortsüblich durch Veröffetlichung im Amtsblatt für den Landkreis 
Celle bekannt gemacht worden. 

Der Bebauungsplan ist damit am 21.11.2014 in Kraft getreten.

Wietze, den 21.11.2014 gez. Wolfgang Klußmann
Siegel                  Bürgermeister

Bekanntmachung

Präambel und Ausfertigung des Bebauungsplanes

VERFAHRENSVERMERKE

Innerhalb von einem Jahr nach In-Kraft-Treten des Bebauungsplans ist eine 
Verletzung von Vorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplans 
und der Begründung nicht geltend gemacht worden.

Wietze, den .........................     ...........................
        Siegel                        Wolfgang Klußmann

                             (Bürgermeister)

Verletzung vom Vorschriften

Umgrenzung der Fläche zum Anpflanzen
von Bäumen und Sträuchern

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

abweichende Bauweise (§ 22 (4) BauNVO)a

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen 
(§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22, 23 BauNVO)

3. Bauweise
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Pflanzliste

Größere Bäume (1. Größenordnung)
Stiel-Eiche Quercus robur 
Sommer-Linde Tilia platyphyllos 
Vogel-Kirsche Prunus avium 
Winter-Linde Tilia cordata 
Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus
Spitz-Ahorn Acer platanoides
Esche Fraxinus excelsior

Mittelgroße Bäume (2. Größenordnung) 
Traubenkirsche Prunus padus 
Hainbuche Carpinus betulus 
Feld-Ahorn Acer campestre 
Sand-Birke Betula pendula
Vogelbeere, Eberesche Sorbus aucuparia

Klein- bis mittelkronige Bäume
Dorn-Arten Crataegus
Hainbuche Carpinus
Ahorn Acer

Sträucher
Schwarzer Holunder Sambucus nigra
Roter Hartriegel Cornus sanguinea
Hunds-Rose Rosa canina
Pfaffenhütchen Euonymus europaeus
Schlehe Prunus spinosa
Kornelkirsche Cornus mas
Haselnuß Corylus avellana
Heckenkirsche Lonicera xylosteum
Liguster Ligustrum vulgare
Weißdorn Crataegus laevigata
Schneeball Viburnum opulus
Sal-Weide Salix caprea
Liguster Ligustrum vulgare
Weißdorn Crataegus laevigata
Schneeball Viburnum opulus
Liguster Ligustrum vulgare

Straßenbegrenzungslinie

Straßenverkehrsfläche

Verkehrsflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Sichtdreieck

(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)
7.

In dem in der Planzeichnung eingetragenen Sichtdreieck sind bauliche 
Anlagen unzulässig. Einfriedungen, Hecken, Strauchwerk und sonstige 
Anpflanzungen dürfen eine Höhe von 0,80 m oberhalb der davorliegenden 
Fahrbahnhöhe nicht überschreiten. 












































































































